
Stadt Haslach im Kinzigtal
Ortenaukreis

Satzung

über die Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes für das Gebiet ‘THelgerJ~erg“ in
Haslach i.K.

Aufgrund der §~ 1, 2 und 8 - lo des Bundesbaugesetzes vom 18.8.1976 (BGB1. 1 5. 2256)
(BBauG), §~ 111 Abs. 1, 112 Abs. 2 Nr. 2 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg
vom 20.6.1972 (Ges.Bl. 5.351) (LBO) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für
Baden-Württemberg vom 22.12.1975 (Ges.Bl. 76 5. 1) hat der Gemeinderat am lo. April
1979 die Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes für das Gebiet “Helgenberg“ als
Satzung beschlossen:

Gegenstand der Änderung und Ergänzung

Gegenstand der Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes sind
1. der “Zeichnerische Teil“,
2. die Bebauungsvorschriften.

§2

Inhalt der Änderung und Ergänzung

(1) Der zeichnerische Teil des Bebauungsplanes nach § 1 wird ersetzt durch den
Zeichnerischen Tei1~plan) vom 19. März 1979 nach Maßgabe der Begründung vom 19. März
1979.

(2) Die Bebauuugsvorschriften nach § 1 werden ersetzt durch die Bebauungsvorschriften
nach § 3.

§3

Bestandteile des geänderten und ergänzten Bebauungsplanes

Neben den durch § 2 geänderten und ergänzten Bestandteilen des Bebauungsplanes besteht
der Bebauungsplan nunmehr aus
1. dem “Zeichnerischen Teil“ vom 19. März 1979,
2. den Bebauungsvorschriften vom 1o. April 1979.

Die Begründung ist dem Bebauungsplan beigefügt, ohne dessen Bestandteil zu sein.

./.



§4

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 112 LBO handelt, wer den auf Grund von § 111 LBO ergan
genen Bestandteilen dieser Satzung zuwiderhandelt.

§5

Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.
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In Ve~ttefting

Haslach i. K., den 1~. April 1979
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